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Amtliches.
Neuenbürg.

Bekanntmachung und Maß an die Artsvorsteher,
betreffen - die Aushebung von 1874.

A. Anmeldung der Militärpflichtigen zur Einschreibung in die Stammrolle.
I. Hinsichtlich dieser bestimmt der §. 59 der Militär-Ersatz-Jnstruktion Folgendes:

1 Alle Militärpflichtigen haben sich innerhalb der Zeit vom 15 Januar bis I. Februar behufs Eintragung ihrer Namenin die Stammrolle bei der mit Führung derselben beauftragten Behörde, unter Vorzeigung ihres Geburtsscheins, zu melden;und zwar:
a) Diejenigen, welche sich am Orte ihres gesetzlichen Domizils oder in dem Musterungsbezirke(Z. 69) aufhalten, zu welchemderselbe gehört, an diesem;
b) Studenten, Schüler, Haus- und Wirthschaftsbeamte, Handlungsdiener und Lehrlinge, Handwerksgesellen, DienstbotenFabrikarbeiter und andere in ähnlichen Verhältnissen lebende Militärpflichtige an dem Orte, wo sich die Lehranstalt befindet

beziehungsweisewo sie in Arbeit stehen rc., sofern dieser Ort nicht zu demselben Musterungsbezirk gehört, wie ihr Domizilort.
Diese Meldung zur Stammrolle ist, sofern nicht nach den anderweitig in dieser Instruktion gegebenen Bestimmungen eineauf bestimmte Zeit giltige Entbindung von der persönlichen Gestellung vor die Ersatzbehörden erfolgt ist, alljährlich zu derselbenZeit, unter Vorzeigung des im ersten Gestellungsjahre empfangenen Loosungs- und Gestellungsscheins(cf. ß. 85) und zwar solange zu wiederholen, bis die Militärpflichtigen entweder einem Truppen- oder Marinetheil zur Ableistung der gesetzlichen Dienst¬

pflicht überwiesen, oder durch Empfang eines besonderen Scheines von der Wiederholung dieser Anmeldung entbunden sind.
2) Ein Militärpflichtiger, welcher im Laufe des Jahres , in welchem er sich zur Aufnahme in die Stammrolle anzumeldenhat, den Wohnort oder Aufenthaltsort in einen andern Musterungsbezirk verlegt, hat dies sowohl bei seinem Abgänge der

betreffenden Behörde des Orts , welchen er verläßt, als auch der des neuen Domizils beziehungsweise Aufenthaltsorts behufsBerichtigung der Stammrolle ohne Verzug, spätestens innerhalb 3 Tagen zu melden.
3) Wer die sei 1 und 2 gedachten Termine zur Meldung versäumt, bleibt dem ungeachtet bei Vermeidung der im §. 176bestimmten Strafen fortdauernd verpflichtet, die versäumte Meldung uachzuholen.
4)  Sind Militärpflichtige . . 's
a) im Orte ihres Domizils nicht anwesend, gleichviel ob sie an einem andern Orte gestellungspflichtig sind oder nicht,
b) oder sind dieselben von dem Orte, wo sie sich nach Passus 1) zur Stammrolle zu melden haben, zeitig abwesend(z. B.ans der Reise begriffene Handlungsdiener, auf See befindliche Seeleute rc.). so haben ihre Eltern, Vormünder, Lehr-, Brod- oder

Fabrikherrn die Verpflichtung, sie, und zwar in dem Falle zu a) zur Stammrolle des Domizils, im Falle zu d) zur Stammrolle.des daielbst bezeichnten Ortes anzumelden. ' .
II. Anzumelden haben sich hienach ebensowohl von Württembergern als von Angehörigen anderer deutschen Staaten,welche sich im Bezirk aufhalten:
1) Alle im Jahre 1854 geborenen jungen Männer. ^
2) Alle diejenigen Militärpflichtigen der Altersklasse 1852 und 1853, welche im vorigen Jahre bei der Aushebung warenund nicht eingereiht worden sind, auch keinen Ausmusterungsschein oder Ersatzreservcschein erhalten haben.
3) Alle diejenigen Militärpflichtigen früherer Altersklassen, welche aus irgend einem Grunde, wie Krankheit, Abwesenheit,Strafhaft, kürzlich erfolgte Einwanderung rc. an der Aushebung noch nicht oder noch nicht insoweit Theil genommen haben, daßüber ihre Militärpflicht endgiltig entschieden werden konnte.
Für die Ortsvorsteher wird kurzweg bemerkt, daß jedenfalls alle diejenigen Pflichtigen der früheren Altersklaffen wieder

gestellungspflichtig sind, welche vom Oberamt in den Stammrollen nicht gestrichen wurden?
Die zum einjährigen Freiwilligendienst Berechtigten der früheren Altersklassen haben sich nicht wieder zur Stammrollezu melden, auch wenn sie den Dienst noch nicht angetrcteu haben.
III.  Diejenigen Militärpflichtigen, welche in ihrem Geburtsort gestellungspflichtig sind, werden hiemit von der Vorzeigungbesonderer Geburtsscheine entbunden.
IV.  Die Mannschaften der früheren Altersklassen haben bei ihrer Anmeldung ihre Losungsscheine und Gestellungsattestevorzuweisen, was namentlich bei auswärtigen Pflichtigen wichtig ist, weil nur auf Grund dieser Scheine der Ortsvorsteher beur-

theilen kann, ob der sich Meldende wirklich gestellungspflichtigist oder nicht.
V. Wer die Anmeldung unterläßt, hat nicht blos Geld- oder Gefäugnißstrafe zu erwarten, sondern kann auch unter Ver¬lust der Berechtigung an der Losung Theil zu nehmen, oder eines aus etwaigen Reklamationsgründenerwachsenden Anspruchesans Zurückstellung, bezw. Befreiung vom Militärdienst vorzugsweise zu Letzterem herangezogen werden.

L. Eintrag der Militärpflichtigen in die Stammrolle.
4. Die Ortsvorsteher erhalten die Weisung, ungesäumt durch ortsübliche Bekanntmachung die in die Stammrolle aufzu-

nehmenden Militärpflichligcu, sowie deren Eltern, Vormünder, Lebr, oder Brod-, oder Fabrikherren unter Androhung der zu¬
lässigen Strafen zu Befolgung der in Obigem enthaltenen Bestimmungen aufzufordern.



18

Außerdem aber ist nach dem 1. Februar von Amtswegen nachzuforschen , ob sich alle Gestellungspflichtigen angemeldet haben

und find diejenigen , welche die Anmeldung unterließen , zur unverzügliche » Nachholung anzuhalten . Andererseits dürfen aber

nicht Pflichtige , welche sich irgendwo auswärts in Deutschland aufhalten , aufgesordert werden , blos zum Zweck der Gestellung in

ihre Heimat zurückzukehren , da der Militärpflicht in allen Staaten des deutschen Reichs in gleicher Weise Genüge geleistet wer¬

den kann.
2. Alle sich Anmeldenden sind nach vorgängiger Prüfung ihrer Verhältnisse zutreffenden Falls sogleich in die Stammrolle

einzutragen oder es ist eine Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung auszustellen.

Hinsichtlich der Führung der Stammrollen wird auf Z. 58 der Mil .-Ers .-Jnstr . , auf die Verfügung des K. Oberrekruti-

rungsrathS v. 14 . August 1871 (Staatsanzeiger v . 1871 Nr . 192 ) und auf die im Jahre 1871 hinausgegebene auf der ersten

Seite des Musterformulars für Stammrollen enthaltene Instruktion hingewiesen und weiter bemerkt:

a) der Eintrag der Pflichtigen der Altersklasse 1854 hat in der gehefteten Stammrolle auf der nächsten Seite nach der

letzten gemeinderäthlichen Unterschrift zu beginnen.
d) Die alphabetische Reihenfolge ist genau einzuhalten . Bei Gleichnamigen entscheidet der Taufnamen und wenn auch diestr

gleich sein sollte, das Alter.
a) Die Pflichtigen früherer Altersklassen sind je bei ihren Jahrgängen in dis hiefür gelassenen freien Räume einzuschreiben.

ck) Bei nicht bezirksangehörigen Pflichtigen dieser Art sind die von ihnen vorgezeigten Losungsscheine mit der Stammrolle

dem Oberamte vorzulegen , welches dieselben nach geschehener Prüfung sofort wieder zurückgeben wird.

e) Bei Ausgewanderten ist stets das Datum der Entlassungsurkunde einzusetzen. Von diesen sind wohl zu unterscheiden die

unr mit Reisepaß nach Amerika Gezogenen.
k) Bei den auswärts sich aushaltenden Pflichtigen ist überhaupt der Aufenthaltsort , sofern solcher bekannt ist, unter den

Bemerkungen anzugeben.
8) Etwaige Bemerkungen in den Geburtslisten sind stets in die Stammrollen nberzutragen.

Den 7 . Januar 1874. K. Oberamt . Gau pp.

An die Königl . Pfarrämter.
Denselben wird nachstehender Erlaß des

K. Statist .-Topographischen Büreau in Be¬
treff der Fertigung der Verzeichnisse und
Ilebersichten über die Eheschließungen , Ge¬
burten und Todesfälle zur Kenntnißnahme
und Darnachachtung bekannt gegeben , zu¬
gleich werden dieselben wiederholt auf den
Erlaß gleichen Betreffes „ Enzthäl . 1873.
Nr . 25 " aufmerksam gemacht.

Neuenbürg , 3. Januar 1874.
K. Oberamt.

G a u p p.
Das

Königl . Statistisch -Topographische Bureau
an

das K. Oberamt Neuenbürg.
Bei Revision der jährlichen Uebersichten

über die Bewegung der Bevölkerung hat
sich ergeben , daß über mehrere Punkte der
zu Anfertigung derselben erlassenen Vor¬
schriften Zweifel obwalten und zwar

1) wird die Ueberschrift der Rubrik
5 der Geburtstabelle (Beil , ö zur Ministe-
rialverfügung vom IS . Januar 1871 ) „ dar¬
unter von Mehrgeburten " häufig so ver¬
standen , als ob bei den einzelnen Monaten
nur die Zahl der Fälle von Mehrgedurten
anzugeben wäre , während hier vielmehr
sämmmtliche  bei Mehrgeburten zur
Welt gekommenen Kinder  nach Anzahl
und Geschlecht noch einmal auszuheben sind,
damit berechnet werden kann , in welchem
Verhältniß die Zahl der bei Mehrgeburten
Geborenen zur Gesammtzahl der Geborenen
überhaupt steht.

Hinsichtlich der Zahl der Fälle  von
Mehrgeburten dagegen ist es genügend , wenn
solche am Schluß der Tabelle bei Berech¬
nung der Summen für das ganze Jahr
angegeben wird . Hiebei ist alsdann die
Zahl der Fälle von Zwillings , Drillings-
rr. Geburten aufzuführen.

2) wird die Ueberschrift der Spalte 8
der Sterbetabelle (Beil . 6 . zur Ministerial-
verfügung vom 25 . Januar 1871 ) „ bei
Kindern unter 1 Jahr Alter nach Monaten
so aufgefaßt , als ob bei solchen Kindern,
wenn sie gestorben sind, ehe sie das Alter

eines Monats erreicht haben , dieses über¬
haupt nicht anzugeben wäre , und in solchen
Fällen daher häufig ein Nullzeichen (0) ein¬
gesetzt. Dadurch entsteht aber Zweifel , ob
das Pfarramt damit Todtgeboreue habe
bezeichnen wollen , welche zur Controls der
Geburtstalle hier gleichfalls vorzutragen sind,
(conf . den Erlaß vom Id . Februar 1873
Nr . 1298 ) oder Lebendiggeborene , welche
das Alter eines Monals nichi erreicht ha¬
ben. Es ist daher zu Avschneidung von Miß¬
verständnissen in der bezeichncten Spalte
auch bei Kindern welche das Alter eines
Monats nicht erreichen , die Lebensdauer
inZukunftüberall beizusetzen. Endlich werden

3) häufig Gestorbene , welche zur Be¬
erdigung in eine andere Gemeinde überge¬
führt werden , nicht am Orte wo sie star¬
ben, sondern au dem Orte an welchem sie
begraben wurden in die Sterbekabelle aus¬
genommen . Da aber bei Fertigung der
Letzteren nach Punkt 1 des 8- 3 der Ver¬
fügung vom 25 . Januar 1871 die Bezieh¬
ung zum Familienregister nicht zu berück
sichtigen ist, so sind solche Slerbefälle dem
Wortlaut jener Verfügung gemäß immer
da zu verzeichnen, wo sie vorgekommen sind.

Gegenwärtiger Erlaß ist in dem Amts¬
blatt des Bezirks zu veröffentlichen , ebenso
der Erlaß vom 19 . Februar 1873 Nr.
1298 , wo dieß noch nicht geschehen ist.

Stuttgart den 18 . Dezember 1873.
N i e ck e.

Neuenbürg.

Än die Ortsvorsteher.
Dieselben erhalten den Auftrag , die im

Amtsblatt des K. Ministeriums des Innern
Nro . I S . 2 verlangten Notizen bezügl.
der Pflastergrlder binnen 5 Tagen einzu¬
senden.

Den 8 . Januar 1874.
K. Oberamt.

G a u p p.

Forstamt Neuenbürg.

Verkauf von abgängigen
JnventarstüÄen

2 hölzerne Gabelmaße , 1 Tirolersäge,

1 amerikanische Spaltaxt und verschiedenes
Holz - und Eisenwerk,

Montag den 12 . Januar d. Js.
Vormittags 11 Uhr

auf der hiesigen Forstamtskanzlci.

Revier E n z k l ö st e r l e.

Kleimiah- und Lrciiiiholz-
Verkans.

Am Dienstag , den 13 . Januar ans
Staatswald Schöngarn 5, Fallenkopf , und
zwar:

12 Stück stärkere birkene Stangen,
3440 „ Hopfenstangen,

39750 „ Floßwieden.
Ferner : 2 Um . buchen Anbruch , 62

Um . Nadelholzlcheiter , 38 Um . dto . Prügel
und 26 Um . dto . Anbruch , 11 Um . buchene
und 30 Um . tannene Neisprügel.

Beginn des Verkaufs Morgens 10 Uhr
beim sog. Kohlstich

Altenstaig , den 5 . Jan . 1874.
K. Forstanit.

H e r d e g e n.

Revier Naislach.

Der Hohmachcrlohnsaccord
vom Revier Naislach wird für die 1874er
Holzschläge am

Mittwoch , den 14 . d. Mts.
Vormittags 9 Uhr

auf dem Nathhaus inWürzbach
abgeschloßen und hiezu auch auswärtige
Holzmacher eingeladen.

Den 7. Januar 1874.
K. Revieramt.

Metzger.

Unterlengenhardt.

WiUd - Verkaus.
Der Nadelwald der Kappler 'schen Töchter

von hier kommt in Folge Nachgebots
am Freitag , den 16 . Januar 1874,

Vormittags 10 Uhr
auf dem Ralhhause in Unterlengenhardt
letztmals in, öffentlichen Ausstreich zum
Verkauf.

K. Amtsnotariat Wildbad:
Fehleise n.



Kapfenhardt.

Holz Verkauf.
Am Montag, den 12. d. M., Nach¬

mittags 1 Uhr verkauft die Gemeinde auf
hiesigem Rathdause

227 Stück Gerüftsiangen,
266 „ Feldstangen.

1100 „ Hopfenstangen,
255 „ Nebpfähle und
140 Um. gemischtes Brennholz.

Schultheiß Hauff.
Neuenbürg.

Fahrniß-Versteigerung.
Die Erben der FrauWiltwe des Chr.

Fr . Lustnaurr, alt Sonnenwirths hier hal¬
ten am
Donnerstag, 15. u. Freitag , 16. Januar

je Vormittags von 9 Uhr an
in dem Hause Nr. 104 auf dem Markt¬
platz hier eine Fahrnißoersteigerung ab.

Es kommen zum Verkauf am
Donnerstag, den 15. Januar,

Silbergeschirr, Bücher, Manns- und Frau¬
enkleider, Bettgewand und viel Lein¬
wand, allgemeiner HauSrath.

Freitag, den 16. Januar,
Küchengeschirr von Messing, Zinn, Kupfer,

Eisen, Blech, Holz, Porcellain und
Glas, Schreinwerk, worunter 1 Se-
cretair, 1 eichener Kleider- und Weiß¬
zeugkasten, Faß- und Bandgeschirr,
worunter 5 Fässer von 5 Jmi bis
2 Eimer 11 Jmi.

Hiezu wird eingeladen im Auftrag der
Erben von

Stadtschultheiß
Weßinger.

Privatnachrichten.
Dienstmädchen-Gesuch

Ein braves Mädchen, welches sich allen
häuslichen Arbeiten willig unterzieht, wird
zu baldigem Eintritt gegen guten Lohn ge¬
sucht. Näheres sagt die Redaktion.

Brötzingen.
Fahrniß- K Liegenschastsvcrkanf.

In der Behausung des Ziegler Bis¬
singer in Brötzingen lassen die Erben des
Ziegler Jakob Heiuzelmann daselbst fol¬
gende Gegenstände öffentlich versteigern:

1 ausgerichteter Wagen und ein Stein¬
wagen,

2 Pferdegeschirr mit Teppich,
1 aufgerichtetes Bett,
2 Faß 2 Ohm haltend,
ungefähr 16,000 Stück Ziegel und Back¬

steine in ungebrannter Waare,
3000 Stück Ziegel und Kaminsteine, ge¬

brannte Waare,
ungefähr 10 Klafter Holz,

Acker Steinbruch im Weiberg, und
noch verschiedene Fahrnißgegenstände.

Wozu Liebhaber sreundlichst einladet auf
Montag den 12. Januar

Vormittags 10 Uhr.
Den 7. Januar 1874.

_ Ernst Heinzelmann.

Lampenschirme
empfiehlt Jak. Mrrh.

Weitere Keitritts-Lrklärungen
zu dem Aufruf und Wahl-Vorschlag zur

Keichstags-Wgeordnetenwaht
in Nro . 1, 3 und 4 des EnztHaler;

für
Hrn . Commerzienrath Chevalier in Stuttgart.

Von Wildbad : Dr. Renz.

Ernst Mettler.
Gottlieb Knüller.
Joh. Schaible.
Robert Barth.
Johann Mettler.
Fritz Großmann, Säger.
Elias Braun.

von Höfen:

Gottl. Bodamer.
Wilh. Mettler.
Ernst Großmaun.
Bernhard Gäkle.
Fritz Mettler.
Philipp Knöller.

Jakob. Fr Großmann.
Joh . Großmaun.
Gottlieb Großmann.
Elias Großmann.
Wilhelm Großmann.
Gottlieb Laistner.

-- - Neuenbürg
/ Verwandte und Freunde erlauben wir uns zur Feier unserer am nächsten

Sonntag den 11. Januar stattfindende»

in das Gasthaus zum „Bäre  n" hier zu einem Glase Wein aufs Freundlichste !
einzuladen.

». Iranz Kainer.
- Louise Keinzelmann.

Zur Rückzahlung gekündigt
°>bayerisches neues allgemeines Ansehen

vom Jahr I8S7.
!2  jo

Ende der Verzinsung : 31 . Januar 1874.
Als solide Wiederanlage empfehle ich:

3lo Obligationen des Spar - L» Kredit -Vereins in Ulm
in Abschnitten von fl. 500 — fl. 300 — und fl. 100 — mit halbjährigen in Ulm,
Stuttgart, Augsburg, München, Nürnberg, Frankfurt, ./M. rtr. zahlbaren Coupons.

Ebenso besorge ich die Einlösung dieser Coupons und die Einschreibung der Obli¬
gationen auf den Namen oder Umschreibung auf Inhaber, spesenfrei.

Neuenbürg den 1. Januar 1874. Lsrl LMxeoMvl ».

Conweiler.

Wirthschasts-Erössnung.
Meine neu errichtete Wein- L Birrvirthschoft

zum Adler habe heute eröffnet und empfehle dieselbe
hiesigem und auswärtigem geehrten Publikum zu
geneigtem zahlreichem Zuspruch unter Zusicherung

guter Bedienung.
Den 6. Januar 1874.

Jakob Ruck.

3«S «.Schwann,
liegen bei der Stiftungspflege
gegen gesetzliche Sicherheit

zum Ausleihen parat.
Stiftungspfleger

F a a ß.

Mehrere Tausend Gulden
werden gegen doppelte Sicherheit, min¬
destens hälftig in Gütern oder dreifach in
Gebäuden alsbald ausgeliehcn. Wo, sagt
die Redaktion.
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/cuervttjichcrnngsbaiik für Deutschland zu Gotha.
Zufolge der Mittheilung der Feuerversicherungsbank für Deutschland zu Gotha

wird dieselbe nach vorläufiger Berechnung ihren Teilnehmern für 1873
ea. 77 Proernt

ihrer Prämieneinlagen als Ersparniß zurückgeben.
Die genaue Berechnung des Antheils für jeden Therlnehmer der Bank , sowie der

vollständige Rechnungsabschluß derselben für 1873 wird am Ende des Monats Mai
d. I . erfolgen.

Zur Annahme von Versicherungen für die Feuerversicherungsbank sind die Unter¬
zeichneten jederzeit bereit.

Den 5. Januar 1874.
Idkoä . Msiss 1u Ntzusudürs.
Okr. kLu in Mlädaä.

Agenten der Feuerversicherungsbank f. D.

Geehrte Landuiirthei
Wir Unterzeichnete Vertreter der rühm-

WA lichst bekannten verbesserten mechanischen

Alachs-, Kauf- und Hbwerg-
Spinnerei Schrchheim

Silberne Medaille. Mma./D . 1871.
bei Dillingen a/D . Station : Offingen bei Mm.

erlauben empfehlend anzukündigen , daß jeder Zeit Rohstoffe zum
Spinnen , Weben , Bleichen , Färben k Zwirnen im Lohne

zur Beförderung übernehmen und versichern bei bekannter unübertrefflicher,
preisgekrönter Qualität , billigste Berechnung und schnelle Bedienung . Um die
Fabrikate zeitlich zurückzubckommen, bitten um baldmöglichste Rohstoff -Zustellung.
. Nähere Auskunft crtheilen gerne die Fabriks -Agenten.

Christian Hermann in Gräfenhausen . G . F . Mich in Schwann.

Bis Lichtmetz wird ein in häuslicher
Arbeit und im Nähen erfahrenes Mädchen
gesucht. Wo ? sagt die Redaktion.

Schömberg.
Unterzeichneter nimmt die Aussagen

gegen Heinrich Nothakrr , Metzger dahier
als unbegründet zurück und bittet denselben
öffentlich um Verzeihung.

Michael Schai ! le von Oberlengenhardt,
wohnhaft in Schömberg.

MS
Neuenbürg.

Englische

Pfeffermmy-PastilLen,
offen und in Paquet , empfiehlt -

e»r1 SöxEteill

!av 8 !

- gs Ä.L8

5 dost2
" 8 Z LS LS »>̂ S- " ^

^ooooooooooooo^
0 Ein kleiner Husten, x
^ eine leichte Erkältung legt oft den :
^ Grund zu schweren Krankheiten , Brust - v
V un.d Luugenleiden jw sogar zu frühem 0
0 Tode . Man vernachlässige solches Ö
0 nicht, und gebrauche zur Vorbeugung 0
0 rechtzeitig G . A. W . Mayers  ^
o Brust-Syrup o
6 Stets zu haben bei Ö
Ö C - Büxenstein in Neuenbürg.  H

G . Luppold in Wildbad . ^
OOQOOOOO < S < A < AOQ

Kronik.
Deutschland.

General Ladniirault , Gouverneur von
Paris , hat zu den Offizieren der Pariser
Garnison beim Neujahrscmpsange unter
Anderem gesagt : „ Sie haben auch an der
Reorganisation der Armee in der Sphäre,
die Jedem eigen ist, zu arbeiten , um Frank¬
reich seine Stellung in Europa und die
Oberherrschaft , die es haben muß , zurück¬
zugeben." — Wir Deutsche sind ein fried¬
liebendes Volk und Kaiser Wilhelm that
das Gelöbniß , „allezeit ein Mehrer des
Reiches sein zu wollen , nicht an kriege¬
rischen Eroberungen , sondern an Gütern
des Friedens auf dem Gebiete nationaler
Wohlfahrt , Freiheit und Gesittung ;" es
lassen uns also vorerst die Worte des Fran¬
zosen kühl ; sollte es sich aber wieder um
die „O b e r h e r r s ch a f t " der Franzosen
handeln wollen , wird Deutschland alle Ver¬
suche, „ jene alten Zeiten " wieder zurück¬
zuführen mit einem neuen Gravelotte und
Seda » zurcchtweisen . — Bei den morgen
stattfindenden Wahlen zum deutschen Reichs¬

tage können wir auch dem Auslande am
Besten zeigen,  daß wir unsere theuren
Errungenschaften erhalten wissen wollen.

Württemberg.
Im Druck erschienen sind : Eine Exi-

genz von 74,618 fl. 28 kr. aus Mitteln
der Kriegsentschädigung , um daraus den¬
jenigen , welche durch die Neichsgesetzgebuug
in dem Bezüge von Floß abga den
beeinträchtigt worden sind, Entschädigungen
aus Billigkeitsgründen zu verabreichen , nebst
einer motivirenden Note des Ministers des
Innern an das K. Finanzministerium.

Stuttgart,  9 . Jan . Eine in der
Weberstraße wohnende Frau wurde vor¬
gestern Nacht durch das Schreien ihres ein
halb Jahr alten Kindes aufgeweckt. Da
das Kleine an der Gicht leidet , so achtete
die Mutier nicht besonders auf dessen Jam¬
mern . Letzteres wurde jedoch immer stär¬
ker und als die Frau nachsieht , findet sie
ihr Kind im Blute liegen . Eine Ratte,
welche aus dem Fußboden ins Zimmer ge¬
langt war , halte den Kops des Kleinen au-
gelüssen und schon zwei Stücke der Kopf¬
schwarte, welche sie bei der Flucht liegen
ließ, abgebissen.

Neuenbürg,  9 . Januar . Auf Mor¬
gen den 10. Januar ist das deutsche Volk,
also auch wir zur Wahl seiner Vertreter im
Reichstag berufen.

Unterschätzen wir die Wichtigkeit dieser
Wahlen und die großen Aufgaben ja nicht,
die deS Reichstags warten.

Die Wahl des VII . Wahlkreises zu dem
wir gehören , ist diesmal in so fern einfa¬
cher , als unserem Candidaten dem bish.
Abgeordneten:

Hrn . Chevalier  von Stuttgart
kein Candidat gegenüberstehk.

Unser bisheriger Abgeordneter hat sich
bisher aufs Beste bewährt , wir haben kei¬
nen Anlaß ihm untreu zu werden ; jeder
Wähler fühlt dankbar , daß wir in ihm ei¬
nen würdigen Vertreter besitzen.

Verschiedene Gründe mahnen , uns,
recht zahlreich  zur Wahlurne zu
gehen:

Das Volk macht von einem seiner wich¬
tigsten Rechte Gebrauch ; es stimmt ab über
seine mit eigenem Blut und Gut errun¬
gene staatliche Einheit , es stimmt ab dar¬
über ob wir ein deutsches Reich behalten
wollen , mächtig genug und stark , um je¬
den einzelnen Staat zu schützen gegen äußere
und innere Feinde ; es stimmt ab darüber,
ob wir auch künftig gemeinsam mit den
andern Deutschen unsere heiligsten Interes¬
sen und Angelegenheiten berathen , den Frie¬
den und die Früchte der Arbeit erhalten
sehen wollen.

Bleiben wir hinter unfern Mitwählern
in den andern Bezirken nicht zurück und
zeigen wir schließlich durch den Gang zur
Wahl -Urne unserem Abgeordneten unser
Vertrauen , was allein ihn stärkt und wel¬
chen Gang wir ihm zu seiner wie zu un¬
serer eigenen Ehre schuldig sind.

Unterlasse ja kein guter Deutscher und
Württemberger seine Stimme abzugeben.

edaction, Druck und Verlag von Jak. M eeh in Neuenbürg.

Hiezu eine Beilage,
die iheilweise Morgen folgt.
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